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Bebauungsplan Nr. 1.30  ”Westtangente K 31“

Keine Textlichen Festsetzungen vorhanden !!!

Hinweis für den Bereich der 1. Änderung:

Für den Bebauungsplan besteht ein Pflanzgebot gem. § 178 BauGB. Danach sind die
festgesetzten Flächen zur Anpflanzung gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB spätestens 1 Jahr
nach Fertigstellung der Baumaßnahmen durchzuführen.


